
Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten im Geltungsbereich alle bisherigen Festsetzungen
außer Kraft. Dies gilt insbesondere für den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Nord“, rechtsverbindlich
seit 26.02.1992, zuletzt geändert durch die 2. Änderung, rechtsverbindlich seit 07. Juli 2006.

Rechtsgrundlagen
ThürKO   Thüringer Kommunalordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom

28. Januar 2003 GVBI S. 41, letzte Änderung vom 03. Dezember 2015 GVBI. S. 183
BauGB   Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 BGBI I S.
   2414, letzte Änderung vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) m.W.v. 24.10.2015
BauNVO  Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
   23. Januar 1990 (BGBI I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz vom
   11.06.2013 (BGBl. I S. 1548) m.W.v. 20.09.2013
PlanZV   Planzeichenverordnung 1990 vom 18. Dezember 1990 (BGBI 1991 I S. 58), zuletzt
   geändert durch Gesetz vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509, 1510)
ThürBO  Thüringer Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. März 2014, zuletzt
   geändert durch Gesetz vom 22. März 2016 (GVBI. S. 153)

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

Textliche Festsetzungen:

1.        PLANUNGSRECHTLICHE  FESTSETZUNGEN nach § 9 BauGB und
   BauNVO)

1.1   Art der baulichen Nutzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

1.1.1 GE- Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO

Zulässig sind Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche
Betriebe, Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude und Tankstellen mit Ausnahme von
Einzelhandelsbetrieben aller Art.

Kraftfahrzeughandel ist nur in Verbindung mit Kfz-Reparaturwerkstatt zulässig.

Anlagen für sportliche Zwecke können ausnahmsweise zugelassen werden.

Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche
und Baumasse untergeordnet sind, sind allgemein zulässig, sofern keine
Beeinträchtigung des Gewerbegebietes zu erwarten ist und die allgemeine
Zweckbestimmung des Gewerbegebietes gewahrt bleibt.

Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie
Vergnügungsstätten können ausnahmsweise zugelassen werden.

1.1.2 GEe- Gewerbegebiet mit eingeschränkter Nutzung nach § 8 BauNVO

Zulässig sind nur nicht wesentlich störende Betriebe im Sinne von § 6 BauNVO.

Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche
und Baumasse untergeordnet sind, sind allgemein zulässig, sofern keine
Beeinträchtigung des Gewerbegebietes zu erwarten ist und die allgemeine
Zweckbestimmung des Gewerbegebietes gewahrt bleibt.

Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke können
ausnahmsweise zugelassen werden.

Nicht zulässig sind Einzelhandelsbetriebe und Tankstellen.
Vergnügungsstätten sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und somit nicht
zulässig.

1.1.3 GI - Industriegebiet nach § 9 BauNVO

Zulässig sind Gewerbebetriebe aller Art mit Ausnahme von Einzelhandelsbetrieben.

Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche
und Baumasse untergeordnet sind, sind allgemein zulässig, sofern keine
Beeinträchtigung des Gewerbegebietes zu erwarten ist und die allgemeine
Zweckbestimmung des Gewerbegebietes gewahrt bleibt.

Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke sind
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und somit nicht zulässig.

1.2  Maß der baulichen Nutzung  nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB u. § 16 BauNVO

Entsprechend den Planeinschrieben

1.2.1 Grundflächenzahl  GRZ = 0,7 im ganzen Plangebiet

1.2.2 Geschossflächenzahl  GFZ =  1,8 im GE- und GEe-Gebiet

1.2.3 Baumassenzahl  BMZ = 8,0 im Industriegebiet

1.2.4 Gebäudehöhe nach § 18 BauNVO
Die Höhe der Gebäude darf untenstehende Maße nicht überschreiten. Sie gelten jeweils
von dem gemessenen natürlichen Gelände. Als unterer Bezugspunkt wird die im
Gebäudemittelpunkt anstehende Geländehöhe bestimmt. Als Trauflinie (TL) wird die
Schnittlinie zwischen Außenwand und Dachhaut bezeichnet.

     im GE   im GEe  im GI
Firsthöhe (FiH)
bei geneigten Dächern  16 m   14 m   18 m Zone 1
           35 m Zone 2
           19 m Zone 3
Trauflinie (TL)   10 m     8 m     --
OK bei Flachdächern  12 m   10 m   18 m Zone 1
           35 m Zone 2
           19 m Zone 3

Ausgenommen sind technische Aufbauten und Kamine bis zu 10% der überbauten
Fläche. In begründeten Fällen sind Ausnahmen zulässig.

1.3  Überbaubare Grundstücksfläche nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB u. § 23 BauNVO

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen eingeschränkt.
Außerhalb dieser Baugrenzen sind keine baulichen Anlagen, mit Ausnahme der
notwendigen Zufahrten, Umfahrten, Bewegungsflächen und Stellplätze zulässig.

1.4  Bauweise nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB u. § 22 BauNVO

Im gesamten Plangebiet wird abweichende Bauweise festgesetzt.
Im Sinne der offenen Bauweise sind die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand
(Abstandsflächen sind einzuhalten) zu errichten, es besteht jedoch keine
Längenbeschränkung an zusammenhängende Gebäude.

1.5  Anschlussbeschränkung und freizuhaltende Flächen an der B 88

  Gemäß § 24 ThürStG ist entlang der Bundesstraße B 88 ein Verkehrsanschluss nicht
zulässig. Gemäß Eintragung in der Planzeichnung ist entlang der Bundesstraße B88 eine
Abstandsfläche für Hochbauten sowie ein Verbot von Ein- und Ausfahrten einzuhalten.

1.6  Verkehrsflächen
  Die Aufteilung der Verkehrsfläche ist bezüglich der Breitenmaße nicht verbindlich.

1.7        Grünflächen nach §9 Abs.1 Nrn. 15 und 25 BauGB

1.7.1     Öffentliche Grünflächen - Grünanlage 
Die ausgewiesene Grünfläche dient der Einrichtung einer öffentlichen Grünanlage sowie
der Abschirmung gegen den Außenbereich.

1.7.2     Private Grünfläche - Eigentümergärten
Zulässig sind:
Gebäude bis zu 15 m³ umbautem Raum ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten
sowie Gewächshäuser bis zu 4 m Firsthöhe und 20 m² Grundfläche. Die bestehenden
Gartenlauben genießen Bestandsschutz. Ein nachträglicher Einbau von Toiletten und
Feuerstätten ist nicht zulässig. 

1.7.3  Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern
  Die mit Pflanzengebot belegten Flächen sind mit Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen, bzw.

der bereits vorhandene Bewuchs ist zu erhalten, zu pflegen und wenn erforderlich zu
ergänzen. Es bedeuten: An den im Lageplan festgesetzten Einzelstandorten sind mittelgroße
Laubbäume (zum Beispiel: Eberesche, Hainbuche, Eiche und Ahorn in Sorten) als
Straßenbegleitgrün zu pflanzen bzw. zu erhalten. Baum- und Strauchpflanzung in
unregelmäßiger Anordnung als Wildgehölz. Artenauswahl: Buchen, Eichen, Spitzahorn,
Feldahorn, Vogelbeere, Hainbuche, Hasel, Hartriegel, Heckenkirsche, Vogelkirsche,
Schlehen, Heckenrose, Schwarzer Holunder, Wildobstarten (Wildbirne, Wildapfel) sowie
heimische Weißdornarten.

  Die Baumschutzsatzung der Stadt Kahla ist zu beachten im Hinblick auf Quantität und
  Qualität der zu planzenden Bäume und Sträucher.

  Anpflanzung auf Ausgleichsfläche in Flurstück Nr. 2241/1:
  22 Laubbaum-Hochstämme mit der Mindestqualität „Stammumfang 18-20 cm, 3 x.  
  verpflanzt aus extra weitem Stand mit Drahtballierung“ anzupflanzen und dauerhaft zu  
  erhalten. Es sind standortgerechte und regional typische Laubbaumarten zu verwenden  
  (z. B. Rotbuche, Stieleiche, Linde, Esche).

1.7.4  Begrünung und Bepflanzung
  Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind mindestens 10% der Grundstücksflächen

gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Diese Grünflächen sollten zur Hälfte mit
Baumpflanzung und zur Hälfte mit Strauchpflanzung angelegt werden. (1 Baum entspricht
25 m², 1 Strauch entspricht 3 m²).

  Die Gehölze sind aus folgender Pflanzenliste auszuwählen:
  Bäume:  Stieleiche    (Quercus robur)
     Traubeneiche    (Quercus petraea)
     Birke     (Betula pendula)
     Espe     (Populus tremula)
     Eberesche    (Sorbus aucuparia)
     Hainbuche    (Carpinus betulus)
     Vogelkirsche    (Prunus avium)
     Wildbirne    (Pyrus pyraster)
     Wildapfel    (Malus sylvestris)
     Feldulme    (Ulmus minor)
     Feldahorn    (Acer campestre)
  Sträucher:  Haselnuss    (Corylus avellana)
     Weißdornarten   (Crataegus)
     Pfaffenhütchen   (Euonymus europaea)
     Kreuzdorn    (Rhamnus catharica)
     Heckenkirsche   (Lonicera xylosteum)
     Schwarzer Holunder   (Sambucus nigra)
     Schlehe    (Prunus spinose)
     Wildrose    (Rosa canina)
     Gemeiner Schneeball   (Viburnum opulus)
     Hartriegel    (Cornus sanguinea)
     Liguster    (Ligustrum vulgare)     

1.8      Leitungsrechte

Die im B-Plan dargestellten Schutzstreifenbereiche (5 m breiter Schutzstreifen) sind von
jeglicher Bebauung sowie entsprechend dem Regelwerk der DVGW GW 125 von
Anpflanzngen freizuhalten. Neben dem vorgenannten Regelwerk wird auf das DWA-
Merkblatt DWA - M 162 "Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle" hingewiesen,
welche Maßnahmen zum Schutz der Leitung sowie der Bäume formuliert.

LR =  Leitungsrecht für Wasser - und Abwasserleitungen zugunsten des Zweckverbandes
zur Wasserversorgung und Abwasserversorgung der Gemeinden im Thüringer
Holzland, sowie für Kommunikationsleitungen zugunsten der Telekom AG.

LR1 = Leitungsrecht für eine Wasserleitung zugunsten der KAHLA/Thüringen Porzellan
GmbH.

1.9  Aufschüttung (Schutzwall) nach § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB

Entlang der Nordgrenze des Plangebietes ist auf der bezeichneten Fläche ein Schutzwall
von ca. 1,5 m Höhe als Lärmschutz für die nördlich gelegene Wohnbebauung aufzuschütten.
Der fertige Wall ist zu begrünen und mit einzelnen Buschgruppen zu bepflanzen. Für die
planmäßige Auffüllung darf nur unbelasteter Erdaushub verwendet werden. Nicht zulässig
sind Auffüllungen mit Abbruchmaterial bzw. sonstigen Abfällen.

1.10 Aufschüttungen und Abgrabungen für Verkehrsanlagen

Für den Ausbau der Verkehrsflächen sind die notwendigen Böschungsflächen auf den
angrenzenden Grundstücken zu dulden.
Die Betonabstützungen (Hinterbeton) der Erschließungsanlagen gemäß § 127 Abs. 2
BauGB dürfen bis zu 0,25 m auf den angrenzenden Privatgrundstücken erstellt werden.

2.        BAUORDNUNGSRECHTLICHE  FESTSETZUNGEN   
 nach § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 ThürBauO

2.1  Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen

Bei der Farbgestaltung der Außenwände müssen die Remissionswerte der Farben zwischen
20 und 80 liegen (Hellbezugswert nach Helmholtz: weiß = 100, schwarz = 0)
Fassadenflächen über 18 m Höhe sind horizontal zu gliedern. Bei der Farbgestaltung dieser
Außenwände und Dachflächen müssen die Remissionswerte der Farben zwischen 40 und 80
liegen. Grelle Farben sind zu vermeiden.

2.2  Gestaltung der unbebauten Flächen der Baugrundstücke

2.2.1 Stellplätze
Die Stellplätze sind mit einem wasserdurchlässigen Belag aus Rasenpflaster, Rasengitter-
steinen oder Schotterrasen herzustellen.

3.        HINWEISE

3.1  Zur Beurteilung der Festsetzungen oben Nr. 1.7 und 2.2 ist den Bauvorlagen ein detaillierter
Freiflächengestaltungs- und -pflanzenplan im Sinne von § 67 Abs. 2 ThürBO beizufügen.

3.2  Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte archäologische Funde wie z.B., Scher-
 ben, Knochen, Mauern oder ähnliches entdeckt werden. Nach § 16 Abs.1-4 Thüringer
Denkmalschutzgesetz (ThürD-schG) und § 13 Abs.3 ThürDSchG muss bei Auftreten von
archäologischen Bodenfunden laut gesetzlicher Regelung das Thüringische Landesamt für
Denkmalpflege und Archäologie, Humboldtstraße 11, 99423 Weimar (derzeit zuständige
Gebietsreferenten: Herr Dr. Schüler, Tel: 03643/818345 oder Frau Eberhardt, Tel:
03643/81878, Fax 03643/818391) umgehend informiert werden. Eventuelle Fundstellen  
 sind bis zum Eintreffen der Mitarbeiter abzusichern. Die Funde sind im Zusammenhang im
Boden zu belassen. Die Arbeiter vor Ort sind auf diese Bestimmungen und mögliche
archäologische Funde hinzuweisen.

4.        NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME nach § 9 Abs. 6 BauGB

  Teile des Plangebietes liegen in der Wasserschutzzone III. In den festgesetzten Schutzonen
gelten die Verbote und Nutzungsbeschränkungen der Beschlüsse des Kreistages Jena Land
Nr. K 50-9/75 vom 02.10.1975 und K 127-22/82 vom 20.12.1982. Bei Anlagen zum
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen gelten die Verbote und Anforderungen gemäß §
10 Thüringer "Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und
über Fachbetriebe (Thüringer Anlagenverordnung-ThürVAwS-).
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Verfahrensvermerke

1. Der Stadtrat der Stadt Kahla hat in der Sitzung vom 30.06.2016 die 3. Änderung des Bebau-
 ungsplanes im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB beschlossen. Die ortsübliche Be-
 kanntmachung des Änderungsbeschlusses erfolgte in den „Kahlaer Nachrichten“ am  
 07.07.2016.

 Kahla, den ...                         Siegel        Die Bürgermeisterin

2. Von der frühzeitigen Beteiligung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie von der  
 Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wurde abgesehen.
 

 Kahla, den ...                         Siegel        Die Bürgermeisterin

3. Der Stadtrat der Stadt Kahla hat am 29.09.2016 den Entwurf der Änderung des Bebauungs-
 planes mit Begründung vom 29.09.2016 gebilligt und zur öffentlichen Auslegung bestimmt.

 Kahla, den ...                         Siegel        Die Bürgermeisterin

4. Der Entwurf der Änderung des Bebauungsplanes bestehend aus der Planzeichnung und dem
 Text sowie die Begründung, haben in der Zeit vom 24.10.2016 bis 28.11.2016 nach § 3 Abs. 2
 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass die  
 Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können, in den „Kahlaer
 Nachrichten“ am 13.10.2016 ortsüblich bekannt gemacht worden.

 Kahla, den ...                         Siegel        Die Bürgermeisterin

5. Die von der Planung berührten Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sind gemäß
 § 4 Abs. 2 BauGB über das Ergebnis der durchgeführten Abwägung informiert worden und mit
 Schreiben vom 11.10.2016 zur Abgabe einer Stellungnahme zum Entwurf vom 29.09.2016
 aufgefordert worden.

 Kahla, den ...                         Siegel        Die Bürgermeisterin

6. Der Stadtrat der Stadt Kahla hat die vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit sowie die
 Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange zum Entwurf der Änderung
 des Bebauungsplanes vom 29.09.2016 am 15.12.2016 geprüft und abgewogen.

 Kahla, den ...                         Siegel        Die Bürgermeisterin

10. Der Stadtrat der Stadt Kahla hat die vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit sowie die
 Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange zum Entwurf der Änderung des
 Bebauungsplanes vom 04.12.2017 am 27.04.2017 geprüft und abge-  wogen.

 Kahla, den ...                         Siegel        Die Bürgermeisterin

15. Die Genehmigung der Satzung des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung und
 dem Text, wurde mit dem Bescheid der Rechtsaufsichtsbehörde, des Landkreises (Saale-
 Holzland-Kreis) vom …            Az: …                                        erteilt.

 Kahla, den ...                         Siegel        Die Bürgermeisterin

16. Die Satzung des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung und dem Text wird
 hiermit ausgefertigt.

 Kahla, den ...                         Siegel        Die Bürgermeisterin

17. Die Erteilung der Genehmigung des Bebauungsplanes sowie die Stelle, an der der Plan wäh-
 rend der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft
 zu erhalten ist, sind am …..... in den „Kahlaer Nachrichten“ ortsüblich bekannt gemacht wor-
 den. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften so-
 wie auf die Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 2 BauGB und auf die Fälligkeiten und das Er- 
 löschen von Entschädigungsansprüchen nach § 44 BauGB hingewiesen worden. Die Satzung
 ist am …........... in Kraft getreten.

 Kahla, den ...                         Siegel        Die Bürgermeisterin

5135001800

(§ 9 Abs.6 BauGB)

zulässige Ein- und Ausfahrt mit genauer Lage

(§9 Abs.1 Nr.10 BauGB)

5.  LÄRMSCHUTZ

  Für die Erweiterung der Gewerbegebietsfläche gelten die Immissions-richtwerte (IRW)
gemäß Punkt 6.1 b) TA-Lärm von tags 65 dB(A) und nachts 50 dB(A). Einzelne
kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die IRW am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in
der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.

7. Der Stadtrat der Stadt Kahla hat am 15.12.2016 den überarbeiteten Entwurf der Änderung des
 Bebauungsplanes mit Begründung vom 04.12.2016 gebilligt und zur erneuten öffentlichen
 Auslegung bestimmt.

 Kahla, den ...                         Siegel        Die Bürgermeisterin

8. Der Entwurf der Änderung des Bebauungsplanes bestehend aus der Planzeichnung und dem
 Text sowie die Begründung vom 04.12.2016 haben in der Zeit vom 02.01.2017 bis 16.01.2017
 nach § 4a Abs. 3 BauGB erneut öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem
 Hinweis, dass die Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können, in
 den „Kahlaer Nachrichten“ am 22.12.2016 ortsüblich bekannt gemacht worden.

 Kahla, den ...                         Siegel        Die Bürgermeisterin

Anpflanzen (Baum) siehe textliche
Festsetzungen

Erhalten (Sträucher)

9. Die von der Planung berührten Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sind gemäß
 § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 19.12.2016 zur Abgabe einer Stellungnahme zum  
 Entwurf vom 04.12.2016 aufgefordert worden.

 Kahla, den ...                         Siegel        Die Bürgermeisterin (§ 9 Abs.1 Nr.25a BauGB)Fläche mit Pflanzbindung (Anpflanzen) siehe
textl. Festsetzungen

12. Der überarbeitete Entwurf der Änderung des Bebauungsplanes bestehend aus der Planzeich-
 nung und dem Text sowie der Begründung haben in der Zeit vom 22.05.2017 bis 05.06.2017
 nach § 4a Abs. 2 BauGB erneut öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem
 Hinweis, dass die Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können, in
 den „Kahlaer Nachrichten“ am 11.05.2017 ortsüblich bekannt gemacht worden.

 Kahla, den ...                         Siegel        Die Bürgermeisterin

13. Die von der Planung berührten Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sind am
 04.05.2017 gemäß § 4 Abs. 2 BauGB  mit Schreiben vom 04.05.2017 zur Abgabe einer  
 Stellungnahme zum Entwurf vom 06.04.2017 aufgefordert worden.

 Kahla, den ...                         Siegel        Die Bürgermeisterin

14. Der Stadtrat der Stadt Kahla hat die vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit sowie die
 Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange zum Entwurf der Änderung des
 Bebauungsplanes vom 06.06.2017 am 29.06.2017 geprüft und abgewogen.

 Kahla, den ...                         Siegel        Die Bürgermeisterin

11. Der Stadtrat der Stadt Kahla hat am 27.04.2017 den überarbeiteten Entwurf der Änderung des
 Bebauungsplanes mit Begründung vom 06.04.2017 gebilligt und zur erneuten öffentlichen
 Auslegung bestimmt.

 Kahla, den ...                         Siegel        Die Bürgermeisterin
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